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Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

GrEStG 1987 §1 Abs1 Z1;

GrEStG 1987 §4 Abs1;

GrEStG 1987 §5 Abs1 Z1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 97/16/0282

Rechtssatz

Beim vorliegenden Projekt eines Vierfamilienhauses ist es auszuschließen, dass die Abgabep ichtigen zum

Grundstückskauf auch zugelassen worden wären, wenn sie das von ihnen ausgewählte Segment des Sternhauses nicht

hätten errichten wollen. Daraus folgt aber, dass die Abgabep ichtigen iSd § 1 Abs 1 Z 1 GrEStG 1987 einen Kaufvertrag

abgeschlossen haben, der den Anspruch auf Übereignung eines letztlich bebauten Grundstückes begründet hat; sie

konnten dieses Grundstück nur erwerben, wenn sie sich nicht nur zur Bezahlung des eigentlichen Grundpreises,

sondern auch der im Architektenwerkvertrag genannten Beträge verp ichtet haben. Dass diese weiteren Beträge nicht

den Verkäufern zu Gute gekommen sind, spielt keine Rolle, weil nicht die Bereicherung des Veräußerers, sondern der

Erwerb des Käufers besteuert wird (Hinweis E 18.12.1995, 93/16/0072).
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